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ZUM TITELBILD

Seit jeher verbinden wir mit dem Begriff „Mauerwerk“ 
Wohlbehagen und Tradition. Die warme Optik des 
Baustoffs weckt ein Gefühl von Geborgenheit. Ob uri-
ger Weinkeller, historisches Gewölbe oder moderner 
Wohnraum mit Steinwänden als Stilelement – das so-
lide und zugleich heimelige Aussehen von Mauerwerk 
kommt nie aus der Mode. Das ist sicher einer von vielen 
Gründen, warum Wohngebäude seit Jahrhunderten 
mit dem bewährten Material errichtet werden. 
Doch damit nicht genug: Geht es auf den Winter zu, 
kann sich der Bewohner eines solchen Hauses nicht 
nur auf die behagliche Ausstrahlung der Mauersteine 
verlassen. Neben den zahlreichen positiven Eigenschaften, seiner einfachen baulichen 
Ausführung sowie vielen ökologischen Vorzügen überzeugt Mauerwerk vor allem durch 
seine Wärmedämmeigenschaften. Dank der steten Weiterentwicklung des minerali-
schen Baustoffs können Eigentümer eines massiven Hauses den verschärften Wärme-
schutz-Anforderungen beruhigt entgegensehen. So kann der Winter ruhig kommen.
	 Foto: epr/Massiv mein Haus aus Mauerwerk

VERJÄHRUNG
Betroffene Grundeigentümer in den neuen 
Ländern sollten sich in den wenigen verblei-
benden Wochen dieses Jahres damit befas-
sen: Verlaufen auf dem eigenen Grundstück 
leitungsgebundene Versorgungsanlagen, die 
noch aus der Vorwendezeit stammen, und hat 
das diese Anlagen betreibende Versorgungs-
unternehmen bislang keine Ausgleichsleis-
tungen geleistet, besteht die Möglichkeit, 
dass solche bis zum Jahresende gefordert 
werden können.	 Foto: © mojolo - Fotolia.com
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Achtung, Achtung! Bearbeitungsentgelte für 
Darlehen bis 31. Dezember 2014 zurückfordern
Der Bundesgerichtshof hat vor ein paar Monaten in zwei Grundsatzverfahren ent-
schieden, dass die von den Banken verlangten Bearbeitungsgebühren für Darlehen 
unwirksam sind. Das betrifft praktisch alle Arten von Darlehen, also auch Immobilien-
darlehen. 
Soeben hat sich der Bundesgerichtshof in zwei weiteren Grundsatzverfahren mit 
der Frage befasst, wann die Ansprüche von Betroffenen verjähren. Normalerweise 
gilt eine Dreijahresfrist. Die beginnt aber erst zu laufen, wenn der Darlehensnehmer 
Kenntnis davon hat, dass und warum er etwas zurückfordern kann. 
Der Bundesgerichtshof hat den Kenntniszeitpunkt auf den Verlauf des Jahres 2011 
festgesetzt, weil es seit diesem Jahr eine Reihe von obergerichtlichen Entscheidun-
gen gegeben hatte, wonach Bearbeitungsgebühren für Darlehen unzulässig seien. 
Das bedeutet: In Altfällen bis ins Jahr 2004 können Bearbeitungsgebühren von den 
Banken zurückverlangt werden, sofern sie bis zum 31. Dezember 2014 in verjäh-
rungsunterbrechender Weise geltend gemacht worden sind. Eile ist also geboten, 
weil, wenn die Banken nicht freiwillig zahlen, unter Umständen Klage erhoben wer-
den muss. Besuchen Sie unsere Webseite (www.grundeigentum-verlag.de). Dort fin-
den Sie ausführliche Erläuterungen und nähere Hinweise zum Vorgehen. Und fragen 
Sie Ihre Rechtsberater bei den Haus- und Grundbesitzervereinen, denn es geht oft 
um sehr viel Geld. 


